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E r stes  G e s e tz

ü b e r  in d iv id u e l le  F ö r d e r u n g  d e r  A u sb ild u n g

(A u sM M ffiig sfö rd eru isg sg ese tg )

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes- 
rates das folgende Gesetz bes^jossen:

§ -i .:.
Gnindsatz

Auf individuelle Ausbiidungsförderimg besteht 
für eine der Neigung, Eignung und Leistung ent* 

. sprechende Ausbildung eia Rechtsanspruch nach 
Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem AuszubiMea* 
den Öse Kr seinen Lebensunterhalt und seine Ausbil
dung erforderlichen Mittel anderweitig nicht h it 
Verfügung kleben. - \ '■
• v . i •' ; V , * ■ ! - ‘ ' . • • • ‘ '; ; • * • V

ABSCHNITT I

Förderungsfähige Ausbildung

: ■ -■ § 2 ' ' .? •
Ausbildnngsstätten

fl) Ausbildungsförderung wird geleistet für den 
Besuch von

■ (5) 'AusbiMuGgsfdrderoög wird nidst geleistet,
wenn ein Anspruch. auf eins Förderung nadh des 
§§ 40, 4?oder 48 des Arbeitsförderungsgesetzes bs,»

‘ steht,

• § 3
■ AdsMMsaf i«  Island
f ' ‘

{»‘AüsbUdungsförderung wird für die Ausbildung
• Im Geltungsbereich dieses 'Gesetzes ge leistet

§ 4 .

Ausbildung im Ausland

■ ■■Qcüisdken im Sinne des Grundgesetzes, die ihren 
'-gewöhnlichen Aufenthalt im  Ausland haben und 
, dort eine. Ausbildungsstätte besuchen* kann Aus- 
bildungsförderung geleistet werden, wenn dis be
sonderen Um£.t§ndä des Emzelfalles dies rtdiiferii- 
■gen, 0fc XMstüngen ‘sowie die Anrechnung .des Ein
kommens'und Vermögens -richten sich nach den be
sonderen 'Verlilltinssexi ixn- Aufenthaltsland* . .

L weiterführenden allgemeinbildenden Sdm-, 
len ab Klasse i ! und Fadioberschüleft*

2* Berufsaufbauschulen» Abendrealscbulen» 
Abendgyumasien und Kollegs*

•, Au^lldhuigsalisdkfiltte

(!). AusbildungsfSrdenmg wird bis- zum Abschluß 
einet ersten bemfsqualifizlerenüen Ausbildung ge
leistet*

3* Berufsfadusduilen und Fachschulen.

Ausbildungsförderung wird nur geleistet, wenn die 
Ausbildung an einer öffentlichen Einrichtung oder 
einer genehmigten Ersatzschule durdigefübrt oder 
wenn die zuständige Landesbehörde anerkennt, daß 
der Besuch der Ausbildtmgssiäiie c!cm Besuch, der 
in Satz t bezeidhneten Äusbildungsstätten gleich
wertig ist

(2) Die Bundesregierung kann durch Rechtsver* 
orüimg mit Zustimmung des Bundesrates bestim
men, daß Ausblldungsfördenmg für den Besuch von 
anderen Ausbildungsstätten geleistet wird, die dm 
in Absatz 1 he&eictoeten gleichwertig sind,

(3) Ausbildungsfördemng wird für ein Praktikum 
geleistet, das in Zusammenhang mit dem Besuch 
einer der in Absatz 1 bezeidmeten oder nach Ab
satz 2 bestimmten AusbiMungsstütten gefördert 
wird. .

«... i •
’ :(2) _ Darüber hinaus wird Ausbildungsidrd&nmg 

für eine weitere Ausbildung geleistet,

''Vv\^-:viA wenn sie die <ersfe Ausbildung:in dersel-; 
■ ' ■ ben Fachrichtung weiterführt,

■ k. i * • .\
; . wenn 'in Zusammenhang mit der Ab-

schlußprüfung der ersten Ausbildung der 
Zugang zu dieser Ausbildung eröffnet 
worden ist,’

3*' wenn der Auszubildende eine Berufsauf- 
' ,  bausdiuie, eine Abezidrea!schule,: ein

• /  Abendgymnasium oder ela Kolleg besucht 
oder dort die schulischen Voraussetzun
gen für die weitere Ausbildung erworben, 
hat

Im übrigen wird Ausblldu&gsförderung für -eine 
weitere Ausbildung geleistet, wenn die besonderen1 
Umstände des Eiuzelfalles, insbesondere das! sage- 
‘strebte Auabildungsziel« dies rechtfertigen; ;

(4) AusbiMtmgsföröerimg wird für die Zeit gelei
stet, in der die Ausbildung die Arbeitskraft des' 

- Auszubildenden Im allgemeinen voll in Anspruch
’ nimj&hav:, ... /  : ' •

•/ (3) Hat der Auszubildende die Ausbildung ’ aus 
wichtigem Grund abgebrochen*, • so wird Ausfall- 

* dungsförd&mtg für eine. andere Ausbildung* ge-



(4) Ais Bedarf für die in Absatz 1 bezeichneten 
Auszubildenden, die bei ihren Familien wohnen, 
gelten auch die notwendigen Kosten für die Fahrt 
zur Ausbildungsstätte, soweit sie zehn Deutsche 
Merk monatlich übersteigen. Als Bedarf für Schüler 
der Klassen 5 bis 9 der Realschulen und Gymnasien, 
die bei ihren Familien wohnen, gelten die notwendi
gen Kosten für die Fahrt zur Ausbildungsstätte; § 35 
Abs. 3 ist insoweit nicht anzuwenden. Die Sätze 1 
und 2 gelten nur, wenn die Auszubildenden die 
nächstgelegene entsprechende zumutbare Ausbil
dungsstätte besuchen.

(5) Zur Deckung besonderer Aufwendungen, die 
mit der Ausbildung in unmittelbarem Zusammen
hang Stehen, insbesondere bei überdurchschnittlichen 
Ausbildungskosten und bei Intematsunterbringung, 
kann Ausbildungsförderung über die Beträge nach 
den Absätzen 1 bis 4 hinaus geleistet werden, wenn 
dies zur Vermeidung von Härten erforderlich ist. '

§ U
Bedarf für Praktikanten

♦
Als monatlicher Bedarf für Praktikanten gelten die 

Beträge, die für Schüler der Ausbildungsstätten ge
leistet werden, mit deren Besuch das Praktikum in 
.Zusammenhang steht

' § 12
Einkommensbegriff

(1) Als Einkommen gelten alle Einnahmen in Geld 
oder Geldeswert nach Abzug

1. der mit ihrer Erzielung verbundenen not
wendigen Aufwendungen,

2. der darauf entfallenden Einkommensteuer, 
Kirchensteuer und Ergänzungsabgabe zur 
Einkommensteuer,

W;

. 3. der Pfiichtbeitiräge zur Sozialversicherung 
und zur Bundesanstalt für Arbeit oder frei
williger Aufwendungen zur sozialen Siche- 

, rang oder für eine, private Kranken-, Un
fall- oder Lebensversicherung in angemes
senem Umfang.

Den Einnahmen stehen Ansprüche auf Leistungen in 
Geld oder Geldeswert — mit Ausnahme von gesetz
lichen Unterhaltsansprüchen — sowie Anwartschaf
ten gleich, die durch Stellung emes Antrages zu der
artigen Ansprüchen erwachsen können; das^ gilt 
nicht, soweit die Ansprüche oder Anwartschaft* 
nicht zu verwirklichen sind oder aus Unkenntnis 
oder aus einem wichtigen Grand nicht geltend ge
macht worden sind oder geltend gemacht werden.

(2) Bei Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit 
wird der nach §. 9 a Satz 1 Ziff. 1 des Einkommen
steuergesetzes vorgeschriebene Pauschbetrag zur 
Abgeltung der Aufwendungen nach Absatz 1 Satz f ' 
Nr, 1 abgesetzt, sofern nicht höhere Werbungskosten 
im Sinne von § 9 des Einkommensteuergesetzes 
nachgewiesen werden; dies gilt in den Fällen des 
§ 13 mit der Maßgabe, daß monatlich ein Zwölftel

des Pauschbetrages abgesetzt wird. Bei anderen Ein-, 
nahmen werden als Aufwendungen die Werbungs
kosten im Sinne des § 9 des Einkommensteuergeset
zes oder die Betriebsausgaben im Sinne des § 4 des 
Einkommensteuergesetzes abgesetzt, jedoch mit 
Ausnahme von erhöhten Absetzungen und Sonder
abschreibungen, soweit sie die nach § 7 des Einkom
mensteuergesetzes zulässigen Absetzungen für Ab
nutzung übersteigen.

(3) Nicht als Einkommen gelten

1. Leistungen, die nach bundes- oder landes
gesetzlichen Vorschriften gewährt werden, 
um einen Mehrbedarf zu decken, der durch 
einen Körperschaden verursacht ist,

2. Leistungen der vorbeugenden oder nach-'
1 gehenden Gesundheitsfürsorge,

3» a) die Grundrenten und die Schwerstbe- 
; sch&digtenzulage nach dem Bundesver

sorgungsgesetz, r
: . b) die Renten, die in entsprechender An

wendung der Vorschriften des Bundes- 
' • versorguagsgesetzes über die Grund

renten und die Schwerstbescfaädigten- 
zulage gewährt werden,

c) die Renten, die den Opfern national
sozialistischer Verfolgung wegen einer 
durch die Verfolgung ertittenen Ge-

.sundheitsschädigung geleistet werden, 
*>•: : • bis zur Höhe des Betrages, der in der 

Kriegsopferversorgung bei gleicher 
Minderung der Erwerbsfähigkeit als 
Grundrente und Schwerstbeschädigten- 
zulage geleistet würde,

d) ein der Grundrente des Beschädigten 
und der Schwerstbeschädigtenzulage

' nach dem Bundesversorgungsgesetz 
v';", . entsprechender Betrag, wenn diese Lei» 

stungen nach § 65 des Bundesversor- 
: . • gungsgesetzes ruhen,

4. sonstige Leistungen, deren Zweckbestim- 
mung einer Anrechnung entgegensteht; 

•’ dies gilt insbesondere für Leistungen, die: 
zu einem anderen Zweck als zur Deckung 

* des Bedarfs im Sinne dieses Gesetzes ge
währt werden.

5.Unterhaltsleistungen der Eltern des Aus- 
. zubildenden und seines Ehegatten, es sei., 

denn, daß dieser dauernd von ihm getrennt 
lebt.

. V  ' * § 13
Jerechnungszeltraum für das Einkommen 

' des Auszubildenden

(1) Einkommen des Auszubildenden, das in jedem
Kalendermonat des Bewilligungszeitraums (§ 34 
Abs. 2) regelmäßig wiederkehrt, wird auf den Be
darf des Kalenderaonats angerechnet, auf d e h e s  
entfällt. . . '

(2) Von sonstigem Einkommen des Auszubilden
den, das im Bewilligungszeitraum anfällt, wird auf 
den Bedarf jedes fCalendermohätes des Bewilligungs-

•V



(4) Das die Freibeträge nach den Absätzen 1 bis 3 
übersteigende Einkommen der Eltern und des Ehe
gatten bleibt zu 25 vorn Hundert anrechnungsfrei. 
Der Vomhundertsatz erhöht sich um 5 für jedes 
Kind, für das ein Freibetrag nach Absatz 3 gewährt 
wird.

(5) Als Kinder werden die in § 2 Abs. 1 Satz 1 
des Bundeskindergeldgesetzes bezeidmeten Per
sonen berücksichtigt

(6) Das Einkommen des Ehegatten bleibt außer
Betracht» wenn er von dem Auszubildenden dauernd 
getrennt lebt ' .

(7) Zur Vermeidung unbilliger, gärten kann ab
weichend, von den vorstehenden Vorschriften ein 
weiterer Teil des Einkommens aaredmungsfrei 
bleiben.

§ 17
Anrechnung des Vermögens

(1) Das verwertbare Vermögen des Auszubilden
den, seines Ehegatten und seiner Eltern wird auf den 
Bedarf angerechnet, soweit ohne diese Anrechnung 
die Leistung von Ausbildungsförderung offenbar 
nicht gerechtfertigt wäre. §J 16 Abs. 6 gilt ent
sprechend.

(2) Das Nähere bestimmt die Bundesregierung 
durch Reditsverordnung mit Zustimmung des Bun
desrates.

§ i 8
Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge

Die Bedarfssätze, die Freibeträge und die Sätze 
nach § 16 Abs. 4 sind alle zwei Jahre zu überprüfen 
und gegebenenfalls durch Gesetz neu festzusetzen. 
Dabei ist der Einkommensenlwidriuhg und den Ver
änderungen der Lebenshaltungskosten Rechnung zu 
tragen.' ., '•

§ 19
Fördenmgsarten

t '
(1) Ausbildungsförderung wird als Zuschuß ge

leistet

(2) Abweichend von Absatz 1 ist Ausbüdungs- 
förderung als Darlehen zu leisten

1. für die Ausbildung eines Deutschen, der 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Aus
land hat, an einer dort gelegenen Ausfeil-

' dungsstätte (§ 4),
2. für eine weitere Ausbildung nach Abschluß 

einer ersten berufsqualifizierenden Aus
bildung, es sei denn, daß die Voraus
setzungen des § 5 Abs. 2 Satz 1 gegeben 
sind (§ 5 Abs. 2),

3. für die Deckung besonderer Aufwendun
gen (§ 10 Abs. 5) mit Ausnahme von über
durchschnittlichen Ausbildungskosten.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann für die Aus
bildung eines Deutschen, der seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland hat, an einer dort gelegenen 
Ausbildungsstätte (§ 4) Ausbildungsförderung auch 
ganz oder teilweise als. Zuschuß geleistet werden, 
wenn die besonderen Umstände des Einzeifalles, ins
besondere die Leistungen des Auszubildenden, die 
Förderlichkeit der Ausbildung für den angestrebten 
Beruf oder die Höhe der bereits als Darlehen gelei
steten Ausbildungsförderung, dies rechtfertigen.

(4) Darlehen nach den Absätzen 2 und 3 dürfen
den Gesamtbetrag von 6 000 Deutsche Mark nicht 
übersteigen, es sei denn, daß sie für eine weitere 
Ausbildung im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 2 geleistet 
werden. f V : s .. ' . ' £ '

•. * . ; w * ■ ' '  ... * .
5 20

Darlehensbedingungen

(1) Das DarlehenTst nicht zu verzinsen,

(2) Abweichend von Absatz i ist das Darlehen 
, mit 6 vom Hundert für das Jahr zu verzinsen, wenn
der Darlehensnehmer mit der Rückzahlung in. Ver
zug gerat Aufwendungen für die Geltendmachung 
der Darlehensforderung sind hierdurch nicht abge
golten.

(3) Das Darlehen ist in monatlichen Raten von
fünfzig Deutsche Mark zurückzuzahlen. Die erste 
Rate ist drei Jahre nach Beendigung der Ausbildung 
zu leisten. , ♦ .

§ 21

, FördenmgSdauer

(1) Ausbildungsfördenmg wird für die Dauer der 
. Ausbildung — einschließlich der unterrichtsfreien
Zeit — geleistet.

(2) Aüsbüdungsförderung wird vom Beginn des 
Antragsmonats, frühestens jedoch vom Beginn des 
Monats an geleistet, in dem die Ausbildung aus
genommen wird.

j ':’••/
' j : 22

Pfändungssdmtz ‘ \

(!) Der Anspruch auf Ausbildungsfördenmg kann 
nicht gepfändet, verpfändet öder abgetreten werden.«

(2) Das gleiche gilt für die Forderung eines Aus
zubildenden gegen ein Geldinstitut, die durch Gut
schrift . eines auf sein Konto überwiesenen Forde
rungsbetrages entstanden ist, für die Dauer von sie
ben Kalendertagen seit der Gutschrift. Eine Pfändung 
des Guthabens bei dem Geldinstitut gilt als mit der 
Maßgabe ausgesprochen, daß sie das Guthaben in 
Höhe der in Satz 1 bezeidmeten Forderung während 
des dort genannten Zeitraumes nicht erfaßt? der Aus
zubildende hat dem Geldinstitut nachzuweisen, daß 
die in Satz 1 genannten Voraussetzungen vorliegen.

(3) Bei den Beziehern einer laufenden Leistung
nach diesem Gesetz gilt für die Pfändung von Bar
geld § 811 Nr. 8 der Zivilprozeßordnung entspre
chend! • r ' * • ■ ^



§ 28

Beirat für Ausbildungsförderang
i ■

(1) Bei dem zuständigen Bundesminister wird
ein Beirat für Ausbildungsfördenmg errichtet

3- pHm EJtrni nxtei
4. seine Eltern ihren

tieltsort nicht In dem Itastfl; d**»*ih** 
Amtes für Ausbüdungtfdrd^mng haben
oder ' ; • ''

(2) Dem Beirat gehören an

1. fünf vom Bundesrat benannte Vertreter 
aus dem Ausbildungswesen,

2. zwei Vertreter aus dem Kreise der Aus
zubildenden, «.

3 zwei Vertreter aus dein Bereich der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften,

$, kein EKemteil einen Wohnsitz im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes hat.

Hat in den Fällen des Satzes 1 der Auszubildende 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen gewöhn
lichen Aufenthalt, so ist das Amt für Ausbildungs
förderung zuständig, in dessen Bereich die Aus
bildungsstätte liegt

4, ein Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit,

5. je ein Vertreter der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer. —~

(3) Die Mitglieder des Beirates werden von der 
Bundesregierung für die Dauer von vier Jahren be
rufen, die Mitglieder nach Absatz 2 Nr. 2 bis 5 mit 
Zustimmung des Bundesrates*,

(3) Für die Entscheidung über die Ausbildung^- 
fördenmg eines Deutschen, der seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland hat und dort eine Ausbil
dungsstätte besucht, ist ein vom Lande Nordrhein- 

''Westfalen bestimmtes Amt für Ausbildungsförcfe- 
rung zuständig.. ’' • ' - ;V.b

§ 29

Aufgaben des Beirates
(1) Ausbildungsförderung wird auf schriftlichen 

Antrag bewilligt

(1) Der Beirat unterbreitet dem zuständigen Bun
desminister Vorschläge für

1. die Durchführung des Gesetzes,

2. die weitere Ausgestaltung der gesetzlichen 
Regelung der individuellen Ausbildungs- 
fördenmg,

3. die Berücksichtigung neuer Ausbildungs
formen.,

%
(2) Der Beirat nimmt Stellung zu der Gesetzes

vorlage der Bundesregierung über die Anpassung 
der Bedarfssätze, Freibeträge und Sätze nach § 16 
Abs. 4. ;• \ ' ■

(2) Der Antrag ist an das örtlich zuständige Amt 
für Ausbildungsförderung zu richten. Dem Eingang 
des Antrages bei diesem Amt steht der Eingang bei 
einer anderen deutschen Behörde gleich.

(3) Der Antragsteller hat die zur Feststellung des
Anspruchs erforderlichen Tatsachen aüzugeben, die 
Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen Ur
kunden, insbesondere gutachtliche Stellungnahmen 
(§ 33), beizubringen. ~

' § 3 2  . . • v".vv/'
' Ermittlungen, Auskxmftspfiichten

(1) Das Amt für Aüsbildungsfördetung trifft die 
Feststellungen, die zur Durchführung dieses Geset
zes erforderlich sind. f

ABSCHNITT VI • *

Verfahren •

§ 30

örtliche Zuständigkeit
. • -

(1) Für die Entscheidung über die Ausbildungs
förderung ist das Amt für Ausbildungsförderung 
zuständig* in dessen Bereich die Eltern des Auszu
bildenden oder, wenn nur noch ein. Elternteil lebt, 
dieser den gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(2) Das Amt für Ausbildungsförderung, in des
sen Bereich der Auszubildende seinen gewöhnlichen 
Auf enthalt hat, ist zuständig, wenn

1. ' der Auszubildende ein Abendgymnasium
1 . oder ein Kolleg besucht; •. • /

2. der Auszubildende verheiratet ist, ^

(2) Die Ausbildungsstätte gibt die nach § 33 erfor
derliche gutachtliche Stellungnahme ab. -

(3) Die Finanzbehörden. erteilen dem Amt für 
Ausbildungsförderung Auskünfte über die Einkom
mens- und ' Vermögensverhältnisse des Auszubil
denden, seiner Eltern und seines Ehegatten, soweit 
die Durchführung dieses Gesetzes es erfordert

(4) Die Eltern und der Ehegatte des Auszubil
denden sind verpflichtet, dem Amt für Ausbildungs
förderung auf Verlangen Auskünfte zu erteilen und 
Urkunden vorzulegen, soweit die Durchführung die
ses Gesetzes es erfordert. i ...

(5) Die Arbeitgeber des Auszubildenden, seiner 
Eltern und seines,*Ehegatten sind verpflichtet, auf* 
Verlangen dieser Personen Bescheinigungen über 
deren Arbeitslohn und auf der Lohnsteuerkarte ein

getragenen steuerfreien. Jahresbeträge auszusielien 
und auf Verlangen des Amtes für Ausbildungsförde-



§ 40
Rechtsweg

Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten aus diesem 
Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

ABSCHNITT VII 

Kostentragung

§ 41
Auibringdng der Mittel

Die Ausgaben, die bei der Ausführung dieses Ge
setzes entstehen, trägt der Bund.JßieJLänder tragen 
die Verwaltungsausgaben. —~—-

ABSCHNITT VIII 

Sdiiußvörsdm ften ' ■ ,

• §

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952

(Bundesgeselzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechts- 
verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes er
lassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes.

? ' " ■ ; § 43 ; ■ .
Inkrafttreten

(!) Das Gesetz tritt am 1. Juli J 970 in Kraft, so  
weit es die Leistung von Ausbildungsförderung vor
sieht für

1. Schüler von weiterführenden allgemein
bildenden Schulen ab Klasse 11 und von
Fachobersdralen,

2. Schüler von Berafsauibauschuleu, Abead- 
realsthuleö, Abehdgynmasien und Kollegs,

' 3. Schüler von Börüfsfachschulen, soweit für 
deren Bestich der Realschulabsdüuß oder 
öine vergleichbare Vorbildung Vorausset
zung ist, ~ .

4. Schüler von Fachschulen,
5. Praktikanten, die eia Praktikum im Zu

sammenhang mit dem Besuch der vorste
hend genannten Ausbildungsstätten leisten' 
müssen,

(2) Im übrigen wird der Zeitpunkt des Inkraft
tretens des Gesetzes durch ein besonderes Gesetz 
bestimmt. -

• '■%
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